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Staatlich anerkannte Ersatzschulen sind teil des staatlichen Schulsystems in dem Sinne, dass
ihr Besuch die Schulpflicht erfüllt, die Schulen müssen daher auch vollständig den staatlichen
Vorgaben erfüllen, es gelten die gleichen Anforderungen für Personal, Lehrpläne, etc. Der
Austausch von Personal durch Abordnung aus dem Staatsdienst, dient auch der Sicherstellung
dieser Qualitätsanforderungen.

Dem gegenüber stehen Ergänzungsschulen, für die das nicht gilt, die sind wesentlich freier,
dafür benötigt man für ihren Besuch formal eine Freistellung von der Schulpflicht.
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